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Sie besteht darin, daß die Untersuchungsplanung in der Regel 
in einen ganz wesentlichen Teil auf die Erforschung noch Unbe
kanntem gerichtet ist.-Daraus folgt, daß die Planung der Unter
suchungsarbeit in einzelnen Emittlungsverfahren oftmals nur 
auf wenigen gesicherten Fakten aufbauen kann und vor allem die 
Erarbeitung begründeter Versionen über den Sachverhalt als Gan
zes oder einzelner seiner Teile sowie die umfassende Prüfung 
dieser Versionen zürn Inhalt haben muß. Der Planungsprozeß ist 
stets dynamisch zu gestalten. Die Untersuchungsergebnisse müs
sen.auf den Planungsprozeß zurückwirken, können zum Ausschluß 
oder zur Bestätigung aufgestellter Versionen führen bzw. zum 
Aufstellen neuer zwingen. Stets muß sich der Untersuchungsführer 
der Unsicherheitsfaktoren noch nicht bewiesener Versionen bewußt 
sein._ _ _ _ _ _ _ _ _ __ I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die wichtigsten Funktionen der Untersuchungsplanung sind:

(1) Den Beweisführungsprozeß im gesamten Ermittlungsverfahren 
unter Beachtung der bereits genannten zwei Teilprozesse zu 
steuern. Für die weitere Qualifizierung der Untersuchungspla-
'nung ist es dabei besonders wichtig, die Beweiserfordernisse 
gewissenhafter zu bestimmen und auch optisch sichtbar von den 1Erfordernissen der Informationserarbeitung im Plan auszuweisen. 

Die Untersuchungsplanung ist
(2) eine wichtige Voraussetzung zur Gewährleistung der gefor
derten hohe Qualität und Wirksamkeit der Untersuchungsarbeit.

(3) Zugleich ist sie eine notwendige Bedingung und bedeutendes 
Mittel zur Sicherung einer hohen Effektivität der Arbeit des 
Untersuchungsführers und zur optimalen Erfüllung kollektiver 
Aufgaben.
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